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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Trophäenjagd1

1. Derzeit erleben wir das sechste Massenaussterben, wobei die Artensterberate aktuell 
100-mal so hoch ist wie die natürliche Aussterberate. Schätzungsweise sterben jährlich 
500 bis 36 000 Tierarten aus.

2. Das Artensterben ist vor allem auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen. Die 
Trophäenjagd trägt dazu bei, dass Arten mit Symbolcharakter aussterben. Die 
Behauptungen, dass Einnahmen aus der Trophäenjagd dem Artenerhalt und ortsansässigen 
Gemeinschaften nutzen würden, wurden von Wissenschaftlern widerlegt.

3. Ein Großteil der Trophäenjäger stammt aus der EU, dementsprechend werden viele 
Trophäen in die EU transportiert. Zwischen 2004 und 2013 wurden mehr als 27 000 aus 
Afrika und Amerika stammende Trophäen nach Europa eingeführt. Die derzeitigen 
Vorschriften sind offensichtlich unzureichend und werden nicht angemessen umgesetzt.

4. Erst wenn die Behörden festgestellt haben, dass die Jagd sich nicht negativ auf die 
Population der Arten, die in Anhang B der EU-Verordnungen über den Handel mit Tieren 
und Pflanzen wildlebender Arten aufgelistet werden, ausgewirkt hat und dass sie der 
Erhaltung der in Anhang A genannten Arten dienlich war, kann eine Genehmigung erteilt 
werden. Diese Feststellung erfolgt jedoch nur selten in einem angemessen Umfang.

5. Der Rat und die Kommission werden daher aufgefordert, zu prüfen, ob die Möglichkeit 
besteht, Trophäeneinfuhren grundsätzlich zu beschränken, damit Regelungen 
ordnungsgemäß durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden und damit Länder, die 
Trophäenjägern Genehmigungen erteilen, ohne die Auswirkungen von Trophäenjagden 
auf den Artenerhalt und den Tierschutz zu berücksichtigen, von der Aufgabe dieser Praxis 
überzeugt werden können.

6. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


